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Reglement für Weiterbildung und Supervision 
der kirchlichen Mitarbeitenden (Weiterbildungs-
reglement)  
vom 27. Mai 2008 
 
Die Synode, 
gestützt auf Art. 168 Abs. 2 und Art. 199 Abs. 3 
der Kirchenordnung1  
 
beschliesst: 
 
 
 
 
 

Reglement für Weiterbildung und Supervision 
der kirchlichen Mitarbeitenden (Weiterbildungs-
reglement) 
vom 27. Mai 2008 
 
Die Synode beschliesst: 
 

Das Weiterbildungsreglement kann insbesondere 
auf Art. 199 Abs. 3 der Kirchenordnung gestützt 
werden. Nach dieser Bestimmung erlässt die Sy-
node «ein Reglement über die Weiterbildung der 
kirchlichen Mitarbeiter». 

I. Allgemeines I. Allgemeines  

Art. 1 Gegenstand 
1 Das Reglement regelt Grundsätze bezüglich 
a) Weiterbildung und Supervision und 
b) die Voraussetzungen für deren Subventionierung 

durch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. 

 
 
 
 

Art. 1 Gegenstand 
1 Das Reglement regelt Grundsätze bezüglich 
a) Weiterbildung und Supervision und 
b) die Voraussetzungen für deren Subventionierung 

durch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 KES 11.020. 
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Art. 2 Allgemeines, Vorbehalt 
1 Dieses Reglement gilt für die  
a) von der evangelisch-reformierten Landeskir-

che des Kantons Bern besoldeten Pfarrerin-
nen und Pfarrer in einem bernischen Pfarramt 
sowie Pfarrverweserinnen und Pfarrverweser; 

b) von den bernischen Kirchgemeinden, Kirchge-
meindevereinigungen oder Gemeindeverbän-
den besoldeten Pfarrerinnen und Pfarrer (Art. 
135 Kirchenordnung); 

c) Inhaberinnen und Inhaber bezirkseigener 
Pfarrstellen im Kanton Bern; 

d) von der evangelisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Bern besoldeten Regional-
pfarrerinnen und Regionalpfarrer. 

2 Solange Pfarrerinnen und Pfarrer als Angestellte 
des Kantons Bern in einer kantonsüberschrei-
tenden Kirchgemeinde tätig sind, gilt als überge-
ordnetes Recht die kantonale Verordnung über die 
Weiterbildung und den Studienurlaub für Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Landeskirchen des Regierungs-
rates des Kantons Bern vom 9. November 20052 (im 
Folgenden: staatliche WB-Verordnung). Bezeichnet 
danach die kantonsüberschreitende Kirchge-
meinde das bernische Pfarrdienstrecht als an-
wendbar, ist dieses Reglement auf ihre Pfarrerin 
oder ihren Pfarrer anwendbar. 
3 Kirchgemeinden und Bezirke können bezüglich 
Weiterbildung und Supervision von Pfarrerinnen und 
Pfarrern eigene Regelungen erlassen, soweit diese 
nicht diesem Reglement oder den Verordnungen 
des Synodalrates zum Reglement widersprechen.  

Art. 2 Allgemeines, Vorbehalt 
1 Für staatlich besoldete bernische Pfarrerinnen und 
Pfarrer gilt als übergeordnetes Recht die Verordnung 
über die Weiterbildung und den Studienurlaub für 
Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirchen des Re-
gierungsrates des Kantons Bern vom 9. November 
20053 (im Folgenden: staatliche WB-Verordnung). 
2 Inhaberinnen und Inhaber von kirchgemeindeeige-
nen Pfarrstellen im Kanton Bern sind in ihren Rech-
ten und Pflichten sowie in der Berufsausübung den 
staatlich besoldeten Pfarrerinnen und Pfarrern 
gleichgestellt (Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die 
kirchgemeindeeigenen Pfarrstellen vom 14. Juni 
19954). 
3 Kirchgemeinden und Bezirke können bezüglich 
Weiterbildung und Supervision von Pfarrerinnen und 
Pfarrern eigene Regelungen erlassen, soweit diese 
nicht diesem Reglement, den Verordnungen des 
Synodalrates zum Reglement oder staatlichem 
Recht widersprechen.  
4 Es wird empfohlen, für Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den Kantonen Jura und Solothurn sowie für weitere 
Mitarbeitende (laut Art. 3 Abs. 2 Bst. b−d) in den 
Kantonen Bern, Jura und Solothurn die gleichen 
Regelungen betreffend Weiterbildung und Supervisi-
on anzuwenden wie in diesem Reglement. 

Abs. 1: Der Geltungsbereich des Weiterbildungs-
reglements wird analog zum Personalreglement für 
die Pfarrschaft umschrieben. Die Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn treten auch gegenüber 
den Inhaberinnen und Inhabern kirchgemeindeei-
gener Stellen als Arbeitgeberin auf. Daher soll ver-
deutlicht werden, dass diese diesem Weiterbil-
dungsreglement unterliegen. Hierbei handelt es 
sich um einen Anwendungsfall der Gleichstellungs-
bestimmung in Art. 135 der Kirchenordnung.  
Abs. 2: Zwar wird der Kanton Bern für die von ihm 
direkt besoldeten Pfarrerinnen und Pfarrer in kan-
tonsübergreifenden Kirchgemeinden auch künftig 
spezielle Weiterbildungsregelungen kennen (vgl. 
Art. 46 Abs. 1 lit. a E-LKV). Diese werden aber nur 
noch bis zur Übertragung der Dienstverhältnisse an 
die Kirchgemeinden gelten (vgl. Art. 38 Abs. 2 
LKG). Der Kanton wird daher seine Weiterbil-
dungsverordnung mittelfristig aufheben (vgl. Art. 42 
lit. a E-LKV), zumal diese nach seiner Auffassung 
nicht auf die (staatlich besoldeten) Gefängnisseel-
sorgerinnen und -seelsorger anwendbar ist. Ent-
scheidet sich eine kantonsübergreifende Kirchge-
meinde danach für die Anwendbarkeit des berni-
schen Pfarrdienstrechts, so soll auf ihre Pfarrper-
sonen das vorliegende Weiterbildungsreglement 
anwendbar sein. 
Abs. 3: Der Hinweis in Abs. 3 auf das staatliche 
Recht erweist sich als entbehrlich, da bereits aus 
Art. 2 Abs. 1 hervorgeht, dass die kantonalrechtli-
chen Weiterbildungs- und Supervisionsregelungen 
bei den (noch wenigen) staatlich angestellten 
Pfarrpersonen übergeordneter Natur sind. 

                                                 
2 BSG 414.111. 
3 BSG 414.111. 
4 KES 31.210. 
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4 Es wird empfohlen, für Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den Kantonen Jura und Solothurn sowie für weitere 
Mitarbeitende (laut Art. 3 Abs. 2 Bst. b−d) in den 
Kantonen Bern, Jura und Solothurn die gleichen Re-
gelungen betreffend Weiterbildung und Supervision 
anzuwenden wie in diesem Reglement. 

Abs. 4: Die hier aufgeführten Dienstverhältnisse 
bestehen zur Jura-Kirche oder zu Kirchgemeinden. 
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Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 1 Grundsatz, Geltungsbereich  
1 – 2 […] 
3 Die zuständigen kirchlichen Oberbehörden können im Rah-
men dieser Verordnung ergänzende Ausführungsbestimmun-
gen erlassen. 
 

Landeskirchenverordnung (Entwurf): 
Art. 46  Vorläufige Weitergeltung von Erlassen 
1 Die folgenden Erlasse bleiben solange in Kraft, bis sämtliche 
gestützt auf Art. 38 Abs. 1 LKG weiterhin vom Kanton besolde-
ten Pfarrstellen an andere Träger übergeben worden sind: 
a. Die Verordnung vom 9. November 2005 über die Weiterbil-

dung und den Studienurlaub für Pfarrerinnen und Pfarrer 
der Landeskirchen; 

b – c […] 
2 […] 

Art. 3 Geltungsbereich 
1 Das Reglement findet Anwendung für Kirchge-
meinden (inkl. Kirchgemeindeverbände) und Bezirke 
im Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. 
2 Das Reglement gilt für die Weiterbildung und Su-
pervision von 
a) Pfarrerinnen und Pfarrern, die von der Landes-

kirche, vom Staat, den Listenspitälern, von 
Kirchgemeinden oder von einem Bezirk ganz oder 
teilweise besoldet werden, seien sie in Kirchge-
meinden, Spitälern, Kliniken, Heimen oder Ge-
fängnissen tätig, auch als Verweserin-
nen/Verweser mit Anstellungsvertrag; 

b) Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen mit Ein-
schluss der Diacres im französischsprachigen 
Kirchengebiet; 

Art. 3 Geltungsbereich 
1 Das Reglement findet Anwendung für Kirchge-
meinden (inkl. Kirchgemeindeverbände) und Bezirke 
im Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. 
2 Das Reglement gilt für die Weiterbildung und Su-
pervision von 
a) Pfarrerinnen und Pfarrern, die vom Staat, von 

Kirchgemeinden oder von einem Bezirk ganz oder 
teilweise besoldet werden, seien sie in Kirchge-
meinden, Spitälern, Kliniken, Heimen oder Ge-
fängnissen tätig, auch als Verweserin-
nen/Verweser mit Anstellungsvertrag; 

b) Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen mit Ein-
schluss der Diacres im französischsprachigen 
Kirchengebiet; 

c) Katechetinnen und Katecheten; 

Abs. 2 lit. a: Das vorliegende Weiterbildungsregle-
ment soll auch auf Inhaberinnen und Inhaber von 
bestimmten Spezialpfarrstellen Anwendung finden. 
Bei den Gefängnisseelsorger/innen und den Spi-
talseelsorger/innen ist hierfür allerdings vorausge-
setzt, dass das vorliegende Reglement von der 
Anstellungsbehörde (POM, Spitäler) in geeigneter 
Weise eingebunden wird.  
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c) Katechetinnen und Katecheten, 
d) weiteren kirchlichen Mitarbeitenden nach Artikel 

145f Absatz 1 der Kirchenordnung.5 
 

d) weiteren kirchlichen Mitarbeitenden nach Artikel 
145f Absatz 1 der Kirchenordnung.6 

 

Kantonale Weiterbildungsverordung: 
Art. 1  Grundsatz, Geltungsbereich  
1 Inhaberinnen und Inhaber von kantonal besoldeten Pfarr- 
oder Hilfspfarrstellen (im Folgenden Pfarrerinnen und Pfarrer) 
können für den Bezug von Weiterbildung und Studienurlaub 
freigestellt werden, wenn dafür ein dienstliches Interesse vor-
handen ist.  
2 Katechetinnen und Katecheten bzw. Jugendarbeiterinnen und 
Jugendarbeiter an kantonal besoldeten Pfarr- oder Hilfspfarr-
stellen haben keinen Anspruch auf Studienurlaub. 
3 […] 

 

II. Grundsätze II. Grundsätze  

Art. 3a Zweck der Weiterbildungen 
1 Weiterbildungen zielen darauf,  
a) die Qualität des kirchlichen Handelns in den 

Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
und ihren Kirchgemeinden sicherzustellen 
und weiterzuentwickeln;  

b) die Personalführung und -entwicklung zu 
unterstützen. 

2 Die Weiterbildungsangebote der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn tragen dazu bei, 
dass die Mitarbeitenden 
a) in ihren bisherigen oder für neue Aufgaben 

weiter qualifiziert werden; 
b) neue Impulse erhalten; 
c) im Rahmen des kirchlichen Interessens ihre 

Begabungen entwickeln können; 
d) ihre Eigenverantwortung für ihre persönli-

che, fachliche und spirituelle Entwicklung 
wahrnehmen können. 

 Neu soll sich das Weiterbildungsreglement in einer 
Grundsatzbestimmung über den verbindlichen 
Zweck der Weiterbildung äussern.  
Abs. 1 lit. a: Zur Qualität des kirchlichen Handelns 
gehört es, dass die Angebote der Kirche unter sich 
verändernden Rahmenbedingungen hochwertig 
gestaltet werden. 
Abs. 2 lit c: In dieser Bestimmung wird festgehal-
ten, dass die Weiterbildung (auch) dazu dient, Be-
gabungen zu entwickeln. Die Weiterbildung muss 
freilich im Rahmen des kirchlichen Interessens lie-
gen. Im kantonalen Recht wird in vergleichbarer 
Weise ein «dienstliches Interesse» (Art. 167 Per-
sonalverordnung) verlangt.  
 

                                                 
5 KES 11.020. 
6 KES 11.020. 
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Art. 4 Weiterbildung als Pflicht und Recht 
1 Es ist die Pflicht und das Recht von Mitarbeiten-
den, sich in den für die berufliche Tätigkeit geforder-
ten Grundkompetenzen und den damit verbundenen 
Handlungsfeldern weiterzubilden. 
2 Die vorgesetzten Behörden sorgen dafür, dass ihre 
Mitarbeitenden sich weiterbilden. Sie gewährleisten, 
dass dies regelmässig geschieht. 
3 Bei einer Anstellung von 100 % ist von einem Um-
fang von fünf Tagen pro Jahr auszugehen, bei Teil-
zeitanstellungen entsprechend prozentual weniger.  
4 Eine klar umrissene Verpflichtung zur Weiterbil-
dung besteht für Pfarrerinnen und Pfarrer in den ers-
ten fünf Amtsjahren (WeA-Programm als Ergänzung 
zur allgemeinen Weiterbildung). 
 

Art. 4 Weiterbildung als Pflicht und Recht 
1 Es ist die Pflicht und das Recht von Mitarbeiten-
den, sich in den für die berufliche Tätigkeit geforder-
ten Grundkompetenzen und den damit verbundenen 
Handlungsfeldern weiterzubilden. 
2 Die vorgesetzten Behörden sorgen dafür, dass ihre 
Mitarbeitenden sich weiterbilden. Sie gewährleisten, 
dass dies regelmässig geschieht. 
3 Es wird empfohlen, bei einer Anstellung von 100 % 
von einem Umfang von fünf Tagen pro Jahr auszu-
gehen, bei Teilzeitanstellungen entsprechend pro-
zentual weniger.  
4 Eine klar umrissene Verpflichtung zur Weiterbil-
dung besteht für Pfarrerinnen und Pfarrer in den 
ersten fünf Amtsjahren (WeA-Programm als Ergän-
zung zur allgemeinen Weiterbildung). 
 

Abs. 2: In diesem Absatz wird am Begriff der «vor-
gesetzten Behörden» bewusst festgehalten. Er 
umfasst zum einen die Anstellungsbehörde (z.B. 
Kirchgemeinderat), zum andern aber auch – als 
Vertretung der Arbeitgeberin – die zuständige Stel-
le in den gesamtkirchlichen Diensten. Der Begriff 
«vorgesetzte Behörden» weist somit darauf hin, 
dass es sich bei der Weiterbildung um eine ge-
meinsame Verantwortung von Anstellungsbehörde 
und Arbeitgeberin handelt. Insbesondere in den 
Verfahrensbestimmungen dieses Reglements (z.B. 
Art. 6a, Art. 6b und Art. 20) wird im Einzelnen aus-
gewiesen, wo – nebst der Anstellungsbehörde – 
auch die Landeskirche als Arbeitgeberin (bzw. ihr 
konkret für die Weiterbildung zuständige Bereich) 
Verantwortung wahrnimmt. Aufgrund dieser Ver-
deutlichung erscheint der Begriff «vorgesetzte Be-
hörde» als ausreichend klar.  
Abs. 3: Die Erwartung der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn bezüglich des Umfangs der 
Weiterbildung soll deutlicher artikuliert werden. 
Weiterhin vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 4 des 
Weiterbildungsreglements. 

Art. 5 Bezug zur beruflichen Tätigkeit 
1 Die vorgesetzten Behörden stellen sicher, dass die 
Inhalte einer Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden ei-
nen ersichtlichen Bezug zur deren beruflicher Tätig-
keit aufweisen. Vor allem bei Langzeitweiterbildun-
gen und Projekten innerhalb eines Studienurlaubs 
wird das deklarierte Interesse einer kirchlichen Be-
hörde vorausgesetzt. 
2 Die Auswahl von Weiterbildungen ist im Rahmen 
von Mitarbeitenden-Gesprächen zu thematisieren. 
3 Der für die Weiterbildung zuständige Bereich der 
gesamtkirchlichen Dienste (nachfolgend: zuständiger 
Bereich) berät auf Wunsch Anstellungsbehörden 
und Mitarbeitende bei der Planung von Weiterbil-
dungen und Supervisionen. Er bezieht die anderen 

Art. 5 Bezug zur beruflichen Tätigkeit 
1 Die vorgesetzten Behörden stellen sicher, dass die 
Inhalte einer Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden ei-
nen ersichtlichen Bezug zur deren beruflicher Tätig-
keit aufweisen. Vor allem bei Langzeitweiterbildun-
gen und Projekten innerhalb eines Studienurlaubs 
wird das deklarierte Interesse einer kirchlichen Be-
hörde vorausgesetzt. 
2 Die Auswahl von Weiterbildungen ist im Rahmen 
von Mitarbeitenden-Gesprächen zu thematisieren. 
3 Die für die Weiterbildung zuständige Fachstelle 
des Bereichs Theologie berät auf Wunsch Behörden 
und Mitarbeitende bei der Planung von Weiterbil-
dungen und Supervisionen. Sie bezieht die anderen 
Bereiche mit ein. 

Abs. 1: Zum Begriff der «vorgesetzten Behörden» 
vgl. Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2. 
Abs. 3: Im Rahmen der laufenden Revision des 
Organisationsreglementes für die gesamtkirchli-
chen Strukturen und Dienste (KES 34.210) soll 
klargestellt werden, dass Fachstellen nicht mehr 
obligatorisch eingerichtet werden müssen (sondern 
vom Synodalrat frei beschlossen werden können). 
Daher wird in Abs. 3 auf die Bezeichnung «Fach-
stelle» verzichtet (indirekte Änderung durch das 
Organisationsreglement). 
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Bereiche mit ein. 
 

 

III. Bewilligung und Stellvertretung III. Bewilligung, Freistellung und Stellvertretung Terminologischer Hinweis: Der Begriff der «Frei-
stellung» bezeichnet die Aufhebung der Pflicht zur 
beruflichen Arbeitsleistung. Im Anwendungsbereich 
dieses Weiterbildungsreglements erfolgt die Frei-
stellung, damit während einer bestimmten Zeit Wei-
terbildungen absolviert werden können (vgl. z.B. 
Art. 2 Verordnung über die Weiterbildung und den 
Studienurlaub für Pfarrerinnen und Pfarrer der Lan-
deskirchen [BSG 414.111]: «Freistellungsarten»). 
Der Begriff «Freistellung» wird allerdings auch ver-
wendet, um die Aufhebung der Pflicht zur Arbeits-
leistung im gekündigten Arbeitsverhältnis zu um-
schreiben (z.B. Art. 22 Abs. 7 Personalreglement 
für die Pfarrschaft). Der Begriff «Freistellung» kann 
insofern missverständlich sein. Gleichwohl soll an 
der gewohnten Terminologie festgehalten und ins-
besondere nicht auf die verhältnismässig komplexe 
Begrifflichkeit des kantonalbernischen Personal-
rechts eingeschwenkt werden. Dieses behandelt 
«interne Weiterbildungen» als Arbeitszeit (Art. 171 
Personalverordnung), während «externe Weiterbil-
dungen» als «bezahlten Urlaub» gelten (Art. 175 
Personalverordnung). 
Um der geschilderten Missverständlichkeit zu be-
gegnen, wird der Begriff der «Freistellung» nicht 
bereits im (abstrakten) Titel, sondern erst bei den 
konkreten Regelungen eingeführt. 

Art. 6 Bewilligung: Grundsätzliches 
1 Langzeitweiterbildungen (Art. 16) und Studien-
urlaube (Art. 17 ff.) von Pfarrerinnen und Pfar-
rern, deren Arbeitgeberin die bernische Landes-
kirche ist, werden von dem zuständigen Bereich 
genehmigt. 
2 Im Übrigen ist die jeweilige Anstellungsbehör-
de für die Bewilligung zuständig. 

Art. 6 Bewilligung 
1 Zuständig für die Bewilligung ist die jeweilige vor-
gesetzte Behörde. Für die bernischen Pfarrerinnen 
und Pfarrern gelten die Vorgaben der staatlichen 
WB-Verordnung. Freistellungen für eine kurze Wei-
terbildung bewilligt die vorgesetzte Stelle bzw. Be-
hörde. 
2 Die vorgesetzte Behörde legt fest, wie viele Mitar-

Abs. 1: Es gilt festzulegen, wer künftig die langen 
Weiterbildungen und Studienurlaube der berni-
schen Pfarrpersonen genehmigt. Bei staatlich be-
soldeten Pfarrerinnen und Pfarrern war hierfür der 
Beauftragte für kirchliche Angelegenheiten auf An-
trag des Synodalrates zuständig. Daher wird vor-
geschlagen, diese Befugnis dem zuständigen Be-
reich der gesamtkirchlichen Dienste zu übertragen. 
Abs. 2: Übrige Weiterbildungen, etwa jene von kur-
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3 Die vorgesetzten Behörden legen fest, wie viele 
Mitarbeitende in einem Jahr und wie viele gleichzei-
tig einen Studienurlaub beziehen können. Sie ord-
nen auch die Reihenfolge. 
 

beitende in einem Jahr und wie viele gleichzeitig 
einen Studienurlaub beziehen können. Sie ordnet 
auch die Reihenfolge. 
3 Die inhaltliche Feinplanung von Studienurlauben 
ist durch die gesamtkirchlichen Dienste der Refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn genehmigen zu 
lassen. 
 
 

zer Dauer für Gemeindepfarrer/innen, sollen auch 
künftig von der Anstellungsbehörde (i.d.R. Kirch-
gemeinderat bzw. eine von ihm bezeichnete Stelle) 
bewilligt werden. 
Abs. 3: Zum Begriff «vorgesetzte Behörden» und 
die damit implizierte gemeinsame Verantwortung 
vgl. Bemerkung zu Art. 5 Abs. 1. Die Frage, wie 
viele Mitarbeitende in einem Jahr Studienurlaub 
beziehen können, stellt sich sowohl auf kommuna-
ler Ebene (Verfügbarkeit Mitarbeitende) als auch 
auf der Stufe der Landeskirche (Planung). 
Der bisherige Absatz 3 betrifft das Verfahren, wel-
ches bei Studienurlauben neu in Art. 6b behandelt 
wird. Die betreffende Regelung wird daher dort 
wiedergegeben (Abs. 4). 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 3  Bewilligungsbehörde  
1 Freistellungen für eine kurze Weiterbildung werden durch den 
zuständigen Kirchgemeinderat oder die zuständige kirchliche 
Oberbehörde bewilligt. Die Kirchen regeln das Verfahren.  
2 Freistellungen für eine Weiterbildung von mehr als fünfzehn 
Arbeitstagen pro zwei Jahre (lange Weiterbildung) und für 
einen Studienurlaub werden von der Beauftragten oder vom 
Beauftragten für kirchliche Angelegenheiten der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion auf Antrag der zuständigen 
kirchlichen Oberbehörde bewilligt. 

Art. 6a   Bewilligung: Verfahren bei Langzeitwei-
terbildungen 

1 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter reicht das 
Gesuch für eine Langzeitweiterbildung über die 
Anstellungsbehörde beim zuständigen Bereich 
ein.  
2 Die Anstellungsbehörde kann dem zuständigen 
Bereich eine Stellungnahme einreichen..  

 Das Genehmigungsverfahren bei Langzeitweiter-
bildungen entspricht im Wesentlichen den bisheri-
gen Festlegungen des kirchlichen Rechts (vgl. Art. 
8 der Ausführungsverordnungen [KES 59.011-
59.014]). Gemäss Art. 27 Abs. 2 kann der Synodal-
rat das Nähere zum Bewilligungsverfahren auf Ver-
ordnungsstufe regeln (z.B. Festlegung von Einga-
befristen). 
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3 Der zuständige Bereich prüft unter Berücksich-
tigung der allfälligen Stellungnahme (Abs. 2) das 
Gesuch für eine Langzeitweiterbildung. Er  
a)  genehmigt bei Pfarrerinnen und Pfarrern, de-

ren Arbeitgeberin die bernische Landeskirche 
ist, die Langzeitweiterbildung; 

b) stellt bei Inhaberinnen und Inhabern anderer 
Ämter und weiterer Dienste der Anstellungs-
behörde Antrag über die Genehmigung der 
Langzeitweiterbildung; 

c) legt nach Absprache mit dem für das betref-
fende Amt oder den betreffenden Dienst fach-
lich verantwortlichen Bereich die Höhe der 
Subvention fest. 

 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
2  Lange Weiterbildung 
Art. 6 Bewilligungsverfahren  
1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer reicht das Gesuch für eine 
lange Weiterbildung beim Kirchgemeinderat ein, der dieses mit 
seiner Stellungnahme zur Prüfung an die zuständige kirchliche 
Oberbehörde weiterleitet.  
2 Die zuständige kirchliche Oberbehörde leitet das Gesuch mit 
ihrem Antrag spätestens zwei Monate vor Beginn des Urlaubs 
an die Beauftragte oder den Beauftragten für kirchliche Ange-
legenheiten weiter. 

Art. 6b   Bewilligung: Verfahren bei Studienur-
laub 

1 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter reicht das 
Gesuch für Studienurlaub bei der Anstellungs-
behörde ein. Diese prüft beim zuständigen Be-
reich, ob eine Berechtigung zum Bezug von Stu-
dienurlaub (Art. 17) besteht. 
2 Die Anstellungsbehörde veranlasst ein Mitarbei-
tendengespräch, um die inhaltlichen Schwer-
punkte, den Zeitpunkt des Studienurlaubs sowie 
die Stellvertretung zu vereinbaren. Die zuständi-
ge Regionalpfarrerin oder der zuständige Regio-
nalpfarrer führt das Mitarbeitendengespräch, 
wenn das Weiterbildungsgesuch von einer Pfar-
rerin oder einem Pfarrer stammt. 
3 Die Anstellungsbehörde leitet die Ergebnisse 
des Mitarbeitendengesprächs an den zuständi-
gen Bereich weiter.  
4 Der für das betreffende Amt oder den betreffen-
den Dienst fachlich verantwortliche Bereich ge-
nehmigt auf der Grundlage eines von der Mitar-
beiterin oder des Mitarbeiters eingereichten Kon-

 Dieser Artikel legt die Grundsätze des Ablaufs des 
Bewilligungsverfahrens fest. Er richtet sich im We-
sentlichen nach dem bewährten Ablauf (vgl. Art. 12 
der jeweiligen Ausführungsverordnungen [KES 
59.011-59.014]). Neu wird der für Weiterbildung 
zuständige Bereich aber bei Pfarrerinnen und Pfar-
rern, deren Arbeitgeberin die Landeskirche ist, die 
Weiterbildung selbst genehmigen können. Bei kan-
tonal besoldeten Pfarrpersonen hatte diese Befug-
nisse bisher der bernische Beauftragte für kirchli-
che Angelegenheiten inne. 
Gemäss Art. 27 Abs. 2 kann der Synodalrat das 
Nähere zum Bewilligungsverfahren auf Verord-
nungsstufe regeln (z.B. Festlegung von Eingabe-
fristen). 
 
Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
3  Studienurlaub 
Art. 9 Bewilligungsverfahren 
1 Das vorläufige Gesuch für einen Studienurlaub ist spätestens 
ein Jahr vor dem geplanten Beginn bei der Beauftragten oder 
beim Beauftragten für kirchliche Angelegenheiten einzu-
reichen. Die Beauftragte oder der Beauftragte prüft, ob die 
Voraussetzungen gemäss Artikel 7 erfüllt sind. 
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zepts die Feinplanung des Studienurlaubs.  
5 Der zuständige Bereich prüft das Weiterbil-
dungsgesuch aufgrund der Ergebnisse des Mit-
arbeitendengesprächs sowie der Konzeptge-
nehmigung. Er 
a) genehmigt bei Pfarrerinnen und Pfarrern, de-

ren Arbeitgeberin die bernische Landeskirche 
ist, den Studienurlaub; 

b) stellt bei Inhaberinnen und Inhabern anderer 
Ämter und weiterer Dienste der Anstellungs-
behörde Antrag über die Genehmigung des 
Studienurlaubs. 

 

2 Die Beauftragte oder der Beauftragte veranlasst ein Mitarbei-
tergespräch zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem 
Kirchgemeinderat, in dem die inhaltlichen Schwerpunkte und 
der Zeitpunkt des Studienurlaubs sowie die Regelung der 
Stellvertretung festgelegt werden. 
3 Die inhaltliche Planung des Studienurlaubs erfolgt gestützt 
auf die kirchlichen Ausführungsbestimmungen in Zusammen-
arbeit zwischen der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller 
und der Kirche. Die zuständige kirchliche Oberbehörde leitet 
das definitive Gesuch mit ihrem Antrag spätestens zwei Mona-
te vor Beginn des Urlaubs an die Beauftragte oder den Beauf-
tragten für kirchliche Angelegenheiten weiter. 

 

Art. 7 Freistellung: Grundsätzliches 
1 Als Basis bei einer 100 %-Anstellung wird von ei-
ner Freistellung während fünf Tagen Arbeitszeit pro 
Jahr ausgegangen. Der Anspruch reduziert sich ana-
log zum Grad der Anstellung. 
2 Als Vor- oder Nachbezug auf jeweils ein Jahr kann 
eine Freistellung bis zu zehn Tagen pro Jahr erfol-
gen. Ein Vor- oder Nachbezug ist jeweils nur im 
Vor- oder Nachfolgejahr möglich. 
3 Die Weiterbildungszeit von Katechetinnen und Ka-
techeten ist in der Berechnung des Arbeitspensums 
bereits berücksichtigt (Kap. 3.2.2 der Richtlinien für 
die Arbeit der Unterweisenden vom 26. Februar 
20157). Es ist folglich keine zusätzliche Freistellung 
vorzunehmen, ausser wenn es sich um Weiterbil-
dungen handelt, die länger dauern als die pro Jahr 
üblicherweise vorgesehene Weiterbildungszeit. 
 

Art. 7 Freistellung: Grundsätzliches 
1 Als Basis bei einer 100 %-Anstellung wird von ei-
ner Freistellung während fünf Tagen Arbeitszeit pro 
Jahr ausgegangen. Der Anspruch reduziert sich ana-
log zum Grad der Anstellung. 
2 Als Vor- oder Nachbezug auf jeweils ein Jahr kann 
eine Freistellung bis zu zehn Tagen pro Jahr erfol-
gen. 
3 Die Weiterbildungszeit von Katechetinnen und Ka-
techeten ist in der Berechnung des Arbeitspensums 
bereits berücksichtigt (Kap. 2.2 der Richtlinien für die 
Arbeit der Unterweisenden vom 11. August 20048). 
Es ist folglich keine zusätzliche Freistellung vorzu-
nehmen, ausser wenn es sich um Weiterbildungen 
handelt, die länger dauern als die pro Jahr üblicher-
weise vorgesehene Weiterbildungszeit. 
 

Abs. 1: Das bisherige kantonale Recht kennt eine 
vergleichbare Regelung in Bezug auf «kurze Wei-
terbildungen».  
Abs. 2: Ein Vor- oder Nachbezug soll nur im Vor- 
oder Nachfolgejahr möglich sein, zumal andernfalls 
die Kosten für längerfristige Stellvertretungen für 
die Anstellungsbehörde zu hoch ausfielen (kein 
kumulatives Weiterbildungskonto).  
Abs. 3: Die Anpassungen in Abs. 3 stellen einen 
rein rechtstechnischen Nachvollzug ohne inhaltli-
chen Auswirkungen dar. 
Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a kurze Weiterbildung: bis zehn Arbeitstage pro zwei Jahre, 

für Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten fünf Amtsjahren 
zusätzlich fünf Arbeitstage pro Jahr;   

b  […]   
c  […] 
 

                                                 
7 KES 44.020. 
8 KES 44.020. 
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Art. 8 Freistellung: Einzelregelungen betr. Pfar-
rerinnen und Pfarrer in den ersten Amts-
jahren 

1 Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten fünf Amts-
jahren werden zusätzlich für den Besuch von acht 
WeA-Veranstaltungen freigestellt. Der Anspruch auf 
Freistellung entspricht auch hier dem Grad der An-
stellung. 
2 Eine Freistellung für den Besuch von Langzeitwei-
terbildungen während der ersten fünf Amtsjahre ist 
nur dann möglich, wenn die Weiterbildung auf den 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit einer Mitarbei-
terin/eines Mitarbeiters bezogen ist. 
3 Der Anspruch auf Freistellung besteht unabhän-
gig vom Grad der Anstellung. Bei Langzeitweiter-
bildungen während der WeA richtet sich der An-
spruch auf Freistellung indes nach Art. 9 Abs. 3. 

Art. 8 Freistellung: Einzelregelungen betr. Pfar-
rerinnen und Pfarrer in den ersten Amts-
jahren 

1 Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten fünf Amts-
jahren werden zusätzlich für den Besuch von acht 
WeA-Veranstaltungen freigestellt. Der Anspruch auf 
Freistellung entspricht auch hier dem Grad der An-
stellung. 
2 Eine Freistellung für den Besuch von Langzeitwei-
terbildungen während der ersten fünf Amtsjahre ist 
nur dann möglich, wenn die Weiterbildung auf den 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit einer Mitarbei-
terin/eines Mitarbeiters bezogen ist. 
 

Abs. 1: Die bisherige kantonale Regelung geht da-
von aus, dass für die WeA eine Pfarrperson für 
zusätzlich fünf Arbeitstage pro Jahr freizustellen ist. 
Die kirchliche Regelung spricht allgemeiner von 
«Veranstaltungen» (nicht «Arbeitstage»). Die Frei-
stellung umfasst hier acht WeA-Veranstaltungen. 
Diese Regelung soll weitergeführt werden, weil sich 
WeA-Veranstaltungen nur bedingt sachgerecht in 
Arbeitstagen umschreiben lassen.  
Abs. 2 und 3: Der Besuch von acht WeA-
Veranstaltungen ist obligatorisch. Je nach Bedürf-
nis der Kirchgemeinde sollen allerdings bereits 
während der ersten fünf Amtsjahre Langzeitweiter-
bildungen belegt werden dürfen (vgl. auch Art. 13 
Abs. 2). Der Anspruch auf Freistellung besteht un-
abhängig vom Grad der Anstellung. Damit wird der 
obligatorische Charakter der WeA unterstrichen, 
der den von sonstigen Weiterbildungen abwei-
chenden Freistellungsanspruch begründet. Gleich-
zeitig wird für den Sonderfall der Langzeitweiterbil-
dung in der WeA die Abhängigkeit vom Grad der 
Anstellung im Wesentlichen aufrechterhalten. 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a kurze Weiterbildung: bis zehn Arbeitstage pro zwei Jahre, 

für Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten fünf Amtsjahren 
zusätzlich fünf Arbeitstage pro Jahr;   

b  […]   
c  […] 

Art. 9 Freistellung: Langzeitweiterbildungen 
1 Für den Besuch einer Langzeitweiterbildung ist 
bei einem Anstellungsgrad von mind. 80 % eine 

Art. 9 Freistellung: Langzeitweiterbildungen 
1 Für den Besuch von Langzeitweiterbildungen ist 
bei einem Anstellungsgrad von mind. 80 % eine 

Abs. 1: Im kantonalen Recht wird als lange Weiter-
bildung eine Ausbildung umschrieben, die mehr als 
zehn Arbeitstage pro zwei Jahre dauert. Die kirchli-
che Regelung ist differenzierter ausgestaltet. Zur 
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Freistellung von max. 15 Arbeitstagen pro Jahr wäh-
rend max. vier Jahren möglich. 
2 Bei Teilzeitanstellungen gilt folgende Freistellung: 
bei einem Anstellungsgrad von 60−79 % höchstens 
10 Arbeitstage pro Jahr während max. vier Jahren, 
bei einem Anstellungsgrad von 40−59 % höchstens 
7 Arbeitstage pro Jahr während max. vier Jahren, bei 
einem Anstellungsgrad von weniger als 40 % höchs-
tens 3 Arbeitstage pro Jahr während max. vier Jah-
ren.  
3 Der Umfang der Freistellung nach Absatz 2 gilt 
auch für eine Langzeitweiterbildung während der 
WeA, beträgt indes mindestens 10 Arbeitstage 
pro Jahr. 
4 Zwischen dem Besuch von zwei Langzeitwei-
terbildungen müssen mindestens fünf Jahre lie-
gen. Diese Frist kann unterschritten werden, 
wenn das dienstliche Interesse es erfordert. 
5 Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Verwese-
rin/Verweser angestellt sind, haben keinen Anspruch 
auf Freistellung für den Besuch von Langzeitweiter-
bildungen. 

Freistellung von max. 15 Arbeitstagen pro Jahr wäh-
rend max. vier Jahren möglich. 
2 Bei Teilzeitanstellungen gilt folgende Freistellung: 
bei einem Anstellungsgrad von 60−79 % höchstens 
10 Arbeitstage pro Jahr während max. vier Jahren, 
bei einem Anstellungsgrad von 40−59 % höchstens 
7 Arbeitstage pro Jahr während max. vier Jahren, 
bei einem Anstellungsgrad von weniger als 40 % 
höchstens 3 Arbeitstage pro Jahr während max. vier 
Jahren. 
3 [aufgehoben]  
4 Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Verwese-
rin/Verweser angestellt sind, haben keinen Anspruch 
auf Freistellung für den Besuch von Langzeitweiter-
bildungen. 

Definition der Langzeitweiterbildungen vgl. Art. 16 
des Reglements.  
Art. 3: Vgl. hierzu auch Art. 8 Abs. 3. Die Abhän-
gigkeit der Freistellung vom Anstellungsgrad wird 
bei Langzeitweiterbildungen in der WeA-Zeit ein-
deutig geklärt, aber eine Schlechterstellung gegen-
über normalen WeA-Angeboten bei Anstellungen 
unter 60 % vermieden. 
Abs. 4: Der neue Absatz entspricht der bisherigen 
Bestimmung in Art. 5 der kantonalen Weiterbil-
dungsverordnung. Vgl. auch Art. 24 Abs. 2 (betr. 
Subventionierung). 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a […]   
b  lange Weiterbildung: mehr als zehn Arbeitstage pro zwei 

Jahre;   
c  […] 
 
 
2 Lange Weiterbildung  
Art. 5 Voraussetzungen  
Zwischen zwei langen Weiterbildungen von mehr als 15 Ar-
beitstagen müssen mindestens fünf Jahre liegen. Diese Frist 
kann unterschritten werden, wenn das dienstliche Interesse es 
erfordert. 

Art. 10 Freistellung: Studienurlaub 
1 Ein Studienurlaub dauert höchstens sechs Monate. 
2 Er kann in Teilen von mindestens zwei Monaten 
bezogen werden. 

Art. 10 Freistellung: Studienurlaub 
1 Ein Studienurlaub dauert höchstens sechs Monate. 
2 Er kann in Teilen von mindestens zwei Monaten 
bezogen werden. 

Auch im kantonalen Recht ist vorgesehen, dass ein 
Studienurlaub insgesamt sechs Monate beträgt. 
Diese Studienlänge ist grosszügiger als die Rege-
lung im GAV für die gesamtkirchlichen Mitarbeiten-
den (vgl. Art. 58 GAV). 
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3 Er kann für Ferien unterbrochen werden, wenn die 
einzelnen Studienurlaubsteile vor und nach den Fe-
rien eine Dauer von mindestens zwei Monaten auf-
weisen. 
4 In den Jahren, in denen Studienurlaub bezogen 
wird, ist ausserhalb der Studienurlaubsmonate keine 
weitere Freistellung für Weiterbildung oder Supervi-
sion möglich. 
 

3 Er kann für Ferien unterbrochen werden, wenn die 
einzelnen Studienurlaubsteile vor und nach den Fe-
rien eine Dauer von mindestens zwei Monaten auf-
weisen. 
4 In den Jahren, in denen Studienurlaub bezogen 
wird, ist ausserhalb der Studienurlaubsmonate keine 
weitere Freistellung für Weiterbildung oder Supervi-
sion möglich. 
 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a […]   
b  […]   
c Studienurlaub: insgesamt sechs Monate 

 
Art. 8  Dauer des Studienurlaubs  
Der Studienurlaub dauert höchstens sechs Monate. Er kann in 
Teilen von mindestens je zwei Monaten bezogen werden. 

Art. 11 Freistellung: Supervisionen 
Wird für den Besuch von Supervisionen Arbeitszeit 
eingesetzt, kann die Anstellungsbehörde diese zur 
Hälfte mit der für ein Jahr vorgesehenen Weiterbil-
dungszeit verrechnen. 
 

Art. 11 Freistellung: Supervisionen 
1 Wird für den Besuch von Supervisionen Arbeitszeit 
eingesetzt, kann die vorgesetzte Behörde diese zur 
Hälfte mit der für ein Jahr vorgesehenen Weiterbil-
dungszeit verrechnen. 
 

Die Anpassung dient primär der terminologischen 
Angleichung an die neue Landeskirchengesetzge-
bung (Art. 16 LKG). Bei Gemeindepfarrer/innen und 
weiteren Gemeindemitarbeitenden soll der Kirch-
gemeinderat über die Verrechnung entscheiden 
können. 

Art. 12 Stellvertretung 
1 Die Anstellungsbehörde organisiert die Stellver-
tretung während Weiterbildungen. 
2 Der Synodalrat regelt Einzelheiten bezüglich der 
Stellvertretung während dem Besuch einer Lang-
zeitweiterbildung und während eines Studienurlaubs. 
3 An finanzschwache Kirchgemeinden und Bezirke 
kann der Synodalrat auf Gesuch hin Beiträge gewäh-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 12 Stellvertretung 
1 Die vorgesetzte Behörde organisiert die Stellvertre-
tung während Weiterbildungen. 
2 Der Synodalrat regelt Einzelheiten bezüglich der 
Stellvertretung während dem Besuch einer Lang-
zeitweiterbildung und während eines Studienurlaubs. 
3 An finanzschwache Kirchgemeinden und Bezirke 
kann der Synodalrat auf Gesuch hin Beiträge ge-
währen. 
 

Die Organisation der Stellvertretung obliegt grund-
sätzlich der Anstellungsbehörde. Der Synodalrat 
soll hierzu aber Einzelheiten regeln können (vgl. 
Art. 10 der Ausführungsverordnungen [KES 59.011 
– 59.014]). 
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IV.  Weitere Regelungen zu einzelnen Formen 
von Weiterbildung und zur Supervision  

IV.  Weitere Regelungen zu einzelnen Formen 
von Weiterbildung und zur Supervision 

 

Art. 13 Übersicht 
1 Kurze Weiterbildungen bieten die Gelegenheit, 
berufliche Erfahrungen zu reflektieren, punktuell 
Neues zu lernen und den kollegialen Austausch zu 
pflegen. 
2 Die Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern in 
den ersten fünf Amtsjahren (WeA) bildet ein die all-
gemeine Weiterbildung ergänzendes Programm, in 
dem spezifisch auf Themen der ersten Amtsjahre 
eingegangen wird mit dem Ziel, den Berufseinstieg 
zu erleichtern und zu optimieren. 
3 Langzeitweiterbildungen führen zu einer Vertiefung 
der jeweiligen beruflichen Kompetenz und unterstüt-
zen die Entwicklung einer professionellen und per-
sönlichen Identität. Sie können eine Schwerpunkt-
setzung oder Spezialisierung innerhalb der Kirche 
zur Folge haben. 
4 Studienurlaube dienen dazu, während einer länge-
ren Phase die berufliche Praxis zu reflektieren, Neu-
es zu lernen bzw. ein Gebiet zu vertiefen. Sie schaf-
fen die Grundlage, um den Beruf mit neuer Motivati-
on auszuüben. 
5 Die Supervision ist ein Instrument zur kontinuierli-
chen Reflexion der beruflichen Tätigkeit. Die profes-
sionelle Kompetenz und die Qualität der Berufsaus-
übung werden dadurch erhöht. 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 Übersicht 
1 Kurze Weiterbildungen: Sie bieten die Gelegenheit, 
berufliche Erfahrungen zu reflektieren, punktuell 
Neues zu lernen und den kollegialen Austausch zu 
pflegen. 
2 Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern in den 
ersten fünf Amtsjahren (WeA): Sie ist ein die allge-
meine Weiterbildung ergänzendes Programm, in 
dem spezifisch auf Themen der ersten Amtsjahre 
eingegangen wird mit dem Ziel, den Berufseinstieg 
zu erleichtern und zu optimieren. 
3 Langzeitweiterbildungen:  Sie führen zu einer Ver-
tiefung der jeweiligen beruflichen Kompetenz und 
unterstützen die Entwicklung einer professionellen 
und persönlichen Identität. Sie können eine Schwer-
punktsetzung oder Spezialisierung innerhalb der 
Kirche zur Folge haben. 
4 Studienurlaube: Sie dienen dazu, während einer 
längeren Phase die berufliche Praxis zu reflektieren, 
Neues zu lernen bzw. ein Gebiet zu vertiefen. Sie 
schaffen die Grundlage, um den Beruf mit neuer 
Motivation auszuüben. 
5 Supervision: Sie ist ein Instrument zur kontinuierli-
chen Reflexion der beruflichen Tätigkeit. Die profes-
sionelle Kompetenz und die Qualität der Berufsaus-
übung werden dadurch erhöht. 
 

Terminologischer Hinweis: Der Begriff «kurze Wei-
terbildungen» entspricht dem bisherigen kantona-
len Weiterbildungsrecht für Pfarrer/innen (vgl. Art. 2 
lit. a Verordnung über die Weiterbildung und den 
Studienurlaub für Pfarrerinnen und Pfarrer der Lan-
deskirchen [BSG 414.111]), ist aber auch im Per-
sonalrecht für die Mitarbeitenden der gesamtkirchli-
chen Dienste bekannt (Art. 56 GAV [KES 48.020]). 
Der Begriff, welcher u.a. gegenüber Langzeitwei-
terbildungen eine Abgrenzung vornimmt, ist gut 
eingeführt und soll daher beibehalten werden. Im 
Absatz 5 werden explizit auch die Supervisionen 
erwähnt. 
Die weiteren Anpassungen in diesem Artikel sind 
lediglich redaktioneller Natur.  



  Seite 15 

 

❶   Neu ❷   Bisher ❸   Bemerkungen 

Art. 14 Weiterbildung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern in den ersten fünf Amtsjahren: 
Konzept 

1 Das spezifische WeA-Programm umfasst Angebote 
wie Kurse (SeA: Seminare in den ersten Amtsjah-
ren), individuelle Coachings (CeA: Coaching in den 
ersten Amtsjahren) und Fachcoachings zu pfarramt-
lichen Handlungsfeldern (FeA: Fachcoaching in den 
ersten Amtsjahren). 
2 Der Synodalrat kann Anpassungen am Konzept 
vornehmen bzw. Pfarrerinnen und Pfarrer in den 
ersten Amtsjahren verpflichten, Angebote zu be-
stimmten Inhalten zu besuchen. Er kann auch ein-
zelne Teile des WeA-Programms als Pflichtteile der 
Ausbildung deklarieren. 
3 Der Synodalrat kann beschliessen, ein WeA-
Programm auch für andere Mitarbeitende im Sinn 
von Art. 3 Abs. 2 anzubieten, und die entsprechen-
den Stellen beauftragen, ein solches zu konzipieren. 
 

Art. 14 Weiterbildung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern in den ersten fünf Amtsjahren: 
Konzept 

1 Das spezifische WeA-Programm umfasst Angebote 
wie Kurse (SeA: Seminare in den ersten Amtsjah-
ren), individuelle Coachings (CeA: Coaching in den 
ersten Amtsjahren) und Fachcoachings zu pfarramt-
lichen Handlungsfeldern (FeA: Fachcoaching in den 
ersten Amtsjahren). 
2 Der Synodalrat kann Anpassungen am Konzept 
vornehmen bzw. Pfarrerinnen und Pfarrer in den 
ersten Amtsjahren verpflichten, Angebote zu be-
stimmten Inhalten zu besuchen. Er kann auch ein-
zelne Teile des WeA-Programms als Pflichtteile der 
Ausbildung deklarieren. 
3 Der Synodalrat kann beschliessen, ein WeA-
Programm auch für andere Mitarbeitende im Sinn 
von Art. 3 Abs. 2 anzubieten, und die entsprechen-
den Fachstellen beauftragen, ein solches zu konzi-
pieren. 
 

 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a kurze Weiterbildung: bis zehn Arbeitstage pro zwei Jahre, 

für Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten fünf Amtsjahren 
zusätzlich fünf Arbeitstage pro Jahr;   

b  […]   
c  […] 

Art. 15 Weiterbildung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern in den ersten fünf Amtsjahren: 
Verpflichtung 

1 Der Besuch von spezifischen Weiterbildungen in 
den ersten fünf Amtsjahren ist Pflicht und Recht. 
Dies gilt unabhängig vom Anstellungsmodus (Stell-
vertretung oder feste Anstellung) und Beschäfti-
gungsgrad einer Pfarrerin/eines Pfarrers. 
2 Pfarrerinnen/Pfarrer in den ersten fünf Amtsjahren 
nehmen an insgesamt acht WeA-Veranstaltungen 
teil. Es dürfen nicht mehr als zwei Veranstaltungen in 
dasselbe Kalenderjahr fallen.  
3 Der fachlich verantwortliche Bereich kontrolliert, ob 
die Pflicht zum Besuch von WeA-Veranstaltungen 
erfüllt worden ist. Ist dies nicht der Fall, fordert sie 
die Pfarrerin/den Pfarrer auf, dieser Verpflichtung 

Art. 15 Weiterbildung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern in den ersten fünf Amtsjahren: 
Verpflichtung 

1 Der Besuch von spezifischen Weiterbildungen in 
den ersten fünf Amtsjahren ist Pflicht und Recht. 
Dies gilt unabhängig vom Anstellungsmodus (Stell-
vertretung oder feste Anstellung) und Beschäfti-
gungsgrad einer Pfarrerin/eines Pfarrers. 
2 Pfarrerinnen/Pfarrer in den ersten fünf Amtsjahren 
nehmen an insgesamt acht WeA-Veranstaltungen 
teil. Es dürfen nicht mehr als zwei Veranstaltungen 
in dasselbe Kalenderjahr fallen. 
3 Die für die Weiterbildung zuständige Fachstelle 
kontrolliert, ob die Pflicht zum Besuch von WeA-
Veranstaltungen erfüllt worden ist. Ist dies nicht der 
Fall, fordert sie die Pfarrerin/den Pfarrer auf, dieser 
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nachzukommen. Die vorgesetzte Behörde wird ent-
sprechend informiert. 

Verpflichtung nachzukommen. Die vorgesetzte Be-
hörde wird entsprechend informiert. 
 

Art. 16 Langzeitweiterbildungen: Einstufung 
und Kontingente 

1 Jedes zusammenhängende oder modular aufge-
baute Kursangebot, das (während eines Kalen-
derjahres oder über mehrere Jahre hinweg) länger 
als 15 Arbeitstage dauert, wird als Langzeitweiter-
bildung eingestuft. Einzelheiten regelt der Synodal-
rat. 
2 Der Synodalrat legt für jede Berufsgruppe Jahres-
Kontingente fest im Sinne eines für Langzeitweiter-
bildungen maximal vorgesehenen Geldbetrags. 
 

Art. 16 Langzeitweiterbildungen: Einstufung 
und Kontingente 

1 Jedes zusammenhängende oder modular aufge-
baute Kursangebot, das (während eines Kalen-
derjahres oder über mehrere Jahre hinweg) länger 
dauert als 15 Tage, wird in aller Regel als Langzeit-
weiterbildung eingestuft. Einzelheiten regelt der Sy-
nodalrat. 
2 Der Synodalrat legt für jede Berufsgruppe Jahres-
Kontingente fest im Sinne eines für Langzeitweiter-
bildungen maximal vorgesehenen Geldbetrags. 
 

Abs. 1: Im kantonalen Recht wird bereits eine Wei-
terbildung von mehr als zehn Arbeitstagen pro zwei 
Jahre als «lang» eingestuft. Demgegenüber wird im 
kirchlichen Recht die Schwelle grundsätzlich bei 
«15 Tagen» angesetzt. Hierbei handelt es sich um 
Arbeitstage, was es zu präzisieren gilt. Im Interesse 
einer präziseren Definition der «Langzeitweiterbil-
dungen» soll ausserdem der Passus «in aller Re-
gel» gestrichen werden. 
 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 2  Freistellungsarten  
Arten der Freistellung:  
a […]   
b  lange Weiterbildung: mehr als zehn Arbeitstage pro zwei 

Jahre;   
c  […] 

 

Art. 17 Studienurlaub: Berechtigung 
1 Für einen Studienurlaub von Pfarrerinnen und 
Pfarrern werden vorausgesetzt: 
a) ein Beschäftigungsgrad von mindestens 50 

Prozent;   
b) eine unbefristete Anstellung bzw. die erfolgte 

Wahl auf Amtsdauer;   
c) mindestens zehn an Pfarrstellen im Kirchen-

gebiet geleistete Dienstjahre;  
d) Antritt des Urlaubs mindestens drei Jahre vor 

Erreichen des Rücktrittsalters; 
e) der Nachweis regelmässiger Weiterbildungen. 

Art. 17 Studienurlaub: Berechtigung 
1 Die Voraussetzungen für den Bezug eines Studie-
nurlaubs durch Pfarrerinnen und Pfarrer richten sich 
nach der staatlichen WB-Verordnung. Für Pfarrerin-
nen und Pfarrer in den Kantonen Solothurn und Jura 
bleiben besondere Vorgaben vorbehalten. 
2 Katechetinnen, Katecheten, Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone können einen Studienurlaub bezie-
hen, wenn sie  
a) auf Amtsdauer gewählt oder unbefristet angestellt 

sind; 
b) mindestens zehn Dienstjahre als Trägerin oder 

Träger eines kirchlichen Amts (Pfarramt, sozialdi-

Die Voraussetzungen für den Bezug von Studienur-
laub durch Pfarrerinnen und Pfarrer richtet sich 
grundsätzlich nach den bisherigen kantonalen 
Bestimmungen. Zusätzlich ist ein Nachweis über 
den Besuch regelmässiger Weiterbildungen zu er-
bringen. Bei Gesuchen um Studienurlaub ist im 
Rahmen des Bewilligungsverfahrens ausserdem 
eine Feinplanung resp. ein inhaltliches Konzept 
einzugeben (vgl. Art. 6b). 
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2 Katechetinnen, Katecheten, Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone können einen Studienurlaub bezie-
hen, wenn sie  
a) auf Amtsdauer gewählt oder unbefristet angestellt 

sind; 
b) mindestens zehn Dienstjahre als Trägerin oder 

Träger eines kirchlichen Amts (Pfarramt, sozialdi-
akonisches Amt, katechetisches Amt) für die Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn aufwei-
sen; 

c) den Studienurlaub früher als drei Jahre vor Errei-
chen des Rücktrittsalters antreten. 

3 Ausserhalb der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn in einer vergleichbaren Anstellung geleis-
tete Dienstjahre werden zur Hälfte angerechnet, so-
fern während der anzurechnenden Jahre kein Stu-
dienurlaub bezogen worden ist. 
4 Ein Studienurlaub kann unter dem Vorbehalt von 
Art. 10 Abs. 2 nur einmal bezogen werden. 
 

akonisches Amt, katechetisches Amt) für die Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn aufwei-
sen; 

c) den Studienurlaubs früher als drei Jahre vor Er-
reichen des Rücktrittsalters antreten. 

3 Ausserhalb der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn in einer vergleichbaren Anstellung geleis-
tete Dienstjahre werden zur Hälfte angerechnet, so-
fern während der anzurechnenden Jahre kein Stu-
dienurlaub bezogen worden ist. 
4 Ein Studienurlaub kann unter dem Vorbehalt von 
Art. 10 Abs. 2 nur einmal bezogen werden. 
 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
 
Art. 7 Voraussetzungen 
1 Für einen Studienurlaub werden vorausgesetzt 
a ein Beschäftigungsgrad von mindestens 50 Prozent, 
b die erfolgte Wahl auf Amtsdauer bzw. eine unbefristete An-
stellung; 
c mindestens zehn an einer Pfarr- oder Hilfspfarrstelle im Kan-
ton Bern geleistete Dienstjahre; 
d der Antritt des Urlaubs erfolgt mindestens drei Jahre vor 
Erreichen des Rücktrittsalters. 
2 Ausserhalb des Kantons Bern geleistete Dienstjahre an einer 
Pfarr- oder Hilfspfarrstelle werden zur Hälfte angerechnet. 
Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen in interkantona-
len Vereinbarungen. 
 
Art. 9 Bewilligungsverfahren 
1 – 2 […]. 
3 Die inhaltliche Planung des Studienurlaubs erfolgt gestützt 
auf die kirchlichen Ausführungsbestimmungen in Zusammen-
arbeit zwischen der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller 
und der Kirche. Die zuständige kirchliche Oberbehörde leitet 
das definitive Gesuch mit ihrem Antrag spätestens zwei Mona-
te vor Beginn des Urlaubs an die Beauftragte oder den Beauf-
tragten für kirchliche Angelegenheiten weiter. 

Art. 18 Studienurlaub: Vorgehen bei Abbruch 
1 Wird ein Studienurlaub wegen Krankheit oder Un-
fall abgebrochen, besteht ein Anspruch auf Nachbe-
zug des noch nicht bezogenen Urlaubs.  
2 Wird ein Studienurlaub aus privaten Gründen ab-
gebrochen, entfällt der Anspruch auf Nachbezug. 
3 Die Anstellungsbehörde und der zuständige Be-
reich sind unverzüglich über den Abbruch des Stu-
dienurlaubs zu informieren. 
4 Die zeitliche Festsetzung des Nachbezugs ist 
durch die Anstellungsbehörde zu bewilligen und 
dem zuständigen Bereich mitzuteilen.  
5 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, die als Angestell-

Art. 18 Studienurlaub: Vorgehen bei Abbruch 
1 Wird ein Studienurlaub wegen Krankheit oder Un-
fall abgebrochen, besteht ein Anspruch auf Nachbe-
zug des noch nicht bezogenen Urlaubs. 
2 Wird ein Studienurlaub aus privaten Gründen ab-
gebrochen, entfällt der Anspruch auf Nachbezug. 
3 Die vorgesetzte Behörde und die für die Weiterbil-
dung zuständige Fachstelle sind unverzüglich über 
den Abbruch des Studienurlaubs zu informieren. 
4 Die zeitliche Festsetzung des Nachbezugs ist 
durch die vorgesetzte Behörde zu bewilligen und der 
für die Weiterbildung zuständigen Fachstelle mitzu-
teilen.  

Die Änderungen in dieser Bestimmungen sind 
weitgehend redaktioneller Natur (vgl. aber Abs. 5 
und 6).  
Abs. 5: Die kantonale und die kirchliche Regelun-
gen zum Vorgehen bei Studienabbruch sind ver-
gleichbar. Da es vorderhand in den kantonsüber-
greifenden Kirchgemeinden kantonal besoldete 
Pfarrstellen geben wird, kann auch Abs. 5 (in an-
gepasster Form) beibehalten werden. 
Abs. 6: Um eine möglichst reibungslose administra-
tive Abwicklung zu ermöglichen, soll der Synodalrat 
in seiner Eigenschaft als Vertretung der Arbeitge-
berin bei Bedarf weitere Meldepflichten festlegen 
können. 
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te des Kantons Bern in einer kantonsübergrei-
fenden Kirchgemeinde tätig sind (Art. 2 Abs. 2) 
ist ein Abbruch des Studienurlaubs zusätzlich unver-
züglich dem/der Beauftragen für kirchliche Angele-
genheiten der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirek-
tion zu melden. Diese Stelle ist auch über die allfälli-
ge Regelung eines Nachbezugs zu informieren. 
6 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Arbeitge-
berin die bernische Landeskirche ist, kann der 
Synodalrat festlegen, dass weitere Stellen zu 
informieren sind. 
 

5 Bei staatlich besoldeten bernischen Pfarrerinnen 
und Pfarrern ist ein Abbruch des Studienurlaubs 
zusätzlich unverzüglich dem/der Beauftragen für 
kirchliche Angelegenheiten der Justiz-, Gemeinde- 
und Kirchendirektion zu melden. Diese Stelle ist 
auch über die allfällige Regelung eines Nachbezugs 
zu informieren. 

Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 12 Abbruch des Studienurlaubs  
1 Wird ein Studienurlaub wegen Krankheit oder Unfall abge-
brochen, besteht ein Anspruch auf Nachbezug des noch nicht 
bezogenen Urlaubs. Die zeitliche Festsetzung des Nachbe-
zugs ist durch den Kirchgemeinderat zu bewilligen und der 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion mitzuteilen.  
2 Wird ein Studienurlaub aus privaten Gründen abgebrochen, 
entfällt der Anspruch auf Nachbezug.  
3 Die beurlaubte Person meldet den Abbruch unverzüglich der 
Beauftragten oder dem Beauftragten für kirchliche Angelegen-
heiten. 

Art. 19 Studienurlaub: Gehaltsabzug 
1 Den Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Arbeitge-
berin die bernische Landeskirche ist, wird wäh-
rend der Dauer des Studienurlaubs das Gehalt 
einschliesslich des 13. Monatsgehalts um zehn 
Prozent gekürzt. Die Sozialzulagen werden nicht 
gekürzt.  
2 Die einbehaltenen Gehaltsteile werden den An-
stellungsbehörden zwecks Finanzierung von 
Stellvertretungskosten zur Verfügung gestellt. 
3 Bei Studienurlauben von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in den Kantonen Jura und Solothurn sowie von Sozi-
aldiakoninnen, Sozialdiakonen, Katechetinnen und 
Katecheten regeln die Anstellungsbehörden die 
Frage eines Gehaltsabzuges im Rahmen des Bewil-
ligungsverfahrens. 
 

Art. 19 Studienurlaub: Gehaltsabzug 
1 Die staatliche WB-Verordnung (Art. 10) regelt ei-
nen Gehaltsabzug für staatlich besoldete bernische 
Pfarrerinnen und Pfarrer. 
2 Bei Inhaberinnen und Inhabern kirchgemeindeei-
gener Pfarrstellen wenden die vorgesetzten Behör-
den diese Bestimmungen analog an. 
3 Bei Studienurlauben von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in den Kantonen Jura und Solothurn sowie von So-
zialdiakoninnen, Sozialdiakonen, Katechetinnen und 
Katecheten regeln die vorgesetzten Behörden die 
Frage eines Gehaltsabzuges im Rahmen des Bewil-
ligungsverfahrens. 

Der Gehaltsabzug ist auch im kantonalen Recht 
vorgesehen. Der Inhalt des zweiten Absatzes ergibt 
sich bereits aus dem ersten Absatz, weil die berni-
sche Landeskirche auch bei kirchgemeindeeigenen 
Pfarrstellen im Kanton Bern als Arbeitgeberin auf-
tritt (Art. 17 Abs. 1 PRG). An dessen Stelle soll 
aber der Verwendungszweck des Gehaltsabzugs 
festgehalten werden. 
 
 
 
 
Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
Art. 10 Gehaltsabzug  

Der beurlaubten Pfarrerin oder dem beurlaubten Pfarrer wird 
während der Dauer des Studienurlaubs das Gehalt ein-
schliesslich des 13. Monatsgehalts um zehn Prozent gekürzt. 
Die Sozialzulagen werden nicht gekürzt. 

 

Art. 11 Rückerstattung an Kirchgemeinden 
1 Die gemäss Artikel 10 einbehaltenen Gehaltsteile werden den 
Kirchgemeinden zur Finanzierung von Stellvertretungskosten 
rückerstattet. 
2 [...] 
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Art. 20 Studienurlaub: Berichterstattung 
Verlauf und Ertrag des Studienurlaubs sind zuhan-
den der Anstellungsbehörde und dem zuständigen 
Bereich in einem Bericht festzuhalten. 
 
 

Art. 20 Studienurlaub: Berichterstattung 
Verlauf und Ertrag des Studienurlaubs sind zuhan-
den der vorgesetzten Behörde und der für die Wei-
terbildung zuständigen Fachstelle in einem Bericht 
festzuhalten. 

Die Anpassungen in diesem Artikel sind rein redak-
tioneller Natur. 

Art. 21 Supervisionen: Formen 
Supervisionen können von Einzelnen, Gruppen und 
Teams in Anspruch genommen werden. 
 

Art. 21 Supervisionen: Formen 
Supervisionen können von Einzelnen, Gruppen und 
Teams in Anspruch genommen werden. 
 

 

V. Subventionierung von Weiterbildung und 
Subvention 

V. Subventionierung von Weiterbildung und 
Subvention 

 

Art. 22 Voraussetzungen 
1 Eine Subventionierung der Weiterbildung der in 
Art. 3 Abs. 2 genannten Berufsgruppen durch die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn erfolgt 
unter folgenden Voraussetzungen: 
a) Aufnahme in den Kirchendienst der Reformierten 

Kirchen Bern-Jura-Solothurn als Pfarrerin oder 
Pfarrer, Beauftragung als Sozialdiakonin oder So-
zialdiakon oder Katechetin oder Katechet oder 
Ausweis über einen vom Synodalrat anerkannten 
Ausbildungsabschluss in den übrigen Fällen. Ob 
eine Ausbildung anerkannt ist, wird im Auftrag des 
zuständigen Bereichs durch die fachlich verant-
wortlichen Bereiche der gesamtkirchlichen Diens-
te festgestellt; 

b) weitere kirchliche Mitarbeitende im Sinn von Art. 
145f Abs. 1 Kirchenordnung; 

c) Beschäftigung im Rahmen eines voll- oder teilzeit-
lichen Anstellungsverhältnisses. 

2 In Zeiten, in denen Mitarbeitende von ihrer berufli-
chen Tätigkeit aufgrund eines Arztzeugnisses voll-
umfänglich freigestellt sind, werden keine Weiterbil-
dungen subventioniert. 

Art. 22 Voraussetzungen 
1 Eine Subventionierung der Weiterbildung der in 
Art. 3 Abs. 2 genannten Berufsgruppen durch die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn erfolgt 
unter folgenden Voraussetzungen: 
a) Aufnahme in den Kirchendienst der Reformierten 

Kirchen Bern-Jura-Solothurn als Pfarrerin oder 
Pfarrer, Beauftragung als Sozialdiakonin oder So-
zialdiakon oder Katechetin oder Katechet oder 
Ausweis über einen vom Synodalrat anerkannten 
Ausbildungsabschluss in den übrigen Fällen. Ob 
eine Ausbildung anerkannt ist, wird im Auftrag der 
für die Weiterbildung zuständigen Fachstelle 
durch die entsprechenden Bereiche der gesamt-
kirchlichen Dienste festgestellt; 

b) weitere kirchliche Mitarbeitende im Sinn von Art. 
145f Abs. 1 Kirchenordnung; 

c) Beschäftigung im Rahmen eines voll- oder teil-
zeitlichen Anstellungsverhältnisses. 

2 In Zeiten, in denen Mitarbeitende von ihrer berufli-
chen Tätigkeit aufgrund eines Arztzeugnisses voll-
umfänglich freigestellt sind, werden keine Weiterbil-
dungen subventioniert. 

Art. 1 Abs. lit. a: Die Anpassung bezweckt eine 
terminologische Angleichung an den übrigen Er-
lasstext. 
Abs. 3: Die Änderung in dieser Bestimmung dient 
einer Präzisierung: nach der geltenden Praxis kön-
nen einer Kursteilnehmerin oder einem Kursteil-
nehmer subventionierte Kursbeiträge in Rechnung 
gestellt werden; kann dann der Kursbesuch man-
gels Voraussetzungen nicht als Weiterbildung ge-
nehmigt werden, so wird der restliche Betrag in 
Rechnung gestellt. Subventionen werden nach die-
sem Modell somit nicht erst gewährt, nachdem ein 
Bewilligungsentscheid vorliegt. Immer setzt die 
Subvention aber letztlich eine bewilligte Weiterbil-
dung voraus. Es wird vorgeschlagen, die Bestim-
mung im dritten Absatz in diesem Sinne anzupas-
sen. 
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3 Subventionen werden nur bei bewilligten Weiter-
bildungen gewährt. 
4 Bei Stellenlosigkeit unmittelbar nach der Ordinati-
on, Beauftragung oder Verleihung eines Diploms 
nach Art. 3 Abs. 2 Bst. d können Weiterbildungen 
durch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
bewilligt und subventioniert werden. Das Nähere 
regelt der Synodalrat. 
 

3 [aufgehoben]  
4 Subventionen werden erst dann ausgerichtet, 
wenn die vorgesetzte Behörde die Weiterbildung 
bewilligt hat und allfällige weitere gemäss diesem 
Reglement involvierte Stellen zugestimmt haben. 
5 Bei Stellenlosigkeit unmittelbar nach der Ordinati-
on, Beauftragung oder Verleihung eines Diploms 
nach Art. 3 Abs. 2 Bst. d können Weiterbildungen 
durch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
bewilligt und subventioniert werden. Das Nähere 
regelt der Synodalrat. 
 

Art. 23 Grundsätze 
1 Subventioniert werden Kurse  
a) aus dem offiziellen Angebot der schweizerischen 

Landeskirchen; 
b) anderer, vom zuständigen Bereich anerkannter 

Anbietender. 
2 Angebote, die im Auftrag der reformierten Landes-
kirchen der Schweiz durchgeführt werden, werden 
höher subventioniert als Angebote anderer Anbie-
tender. 
3 Falls Bereiche der gesamtkirchlichen Dienste sel-
ber keine oder nur wenige Weiterbildungen anbieten, 
definieren sie, welche Weiterbildungen höher zu 
subventionieren sind. 
4 Der Anstellungsmodus (Stellvertretung oder feste 
Anstellung) und der Beschäftigungsgrad haben kei-
nen Einfluss auf die Höhe der Subvention. 
5 Der Besuch einer Langzeitweiterbildung wird wäh-
rend max. vier Jahren subventioniert. 
6 Supervisionen werden auch in jenen Jahren sub-
ventioniert, in denen eine kurze Weiterbildung be-
sucht oder ein Studienurlaub bezogen wird. 
 

Art. 23 Grundsätze 
1 Subventioniert werden Kurse aus dem offiziellen 
Angebot der schweizerischen Landeskirchen und 
Kurse anderer Anbietender. 
2 Angebote, die im Auftrag der reformierten Landes-
kirchen der Schweiz durchgeführt werden, werden 
höher subventioniert als Angebote anderer Anbie-
tender. 
3 Falls Bereiche der gesamtkirchlichen Dienste sel-
ber keine oder nur wenige Weiterbildungen anbieten, 
definieren sie, welche Weiterbildungen höher zu 
subventionieren sind. 
4 Der Anstellungsmodus (Stellvertretung oder feste 
Anstellung) und der Beschäftigungsgrad haben kei-
nen Einfluss auf die Höhe der Subvention. 
5 Der Besuch einer Langzeitweiterbildung wird wäh-
rend max. vier Jahren subventioniert. 
6 Supervisionen werden auch in jenen Jahren sub-
ventioniert, in denen eine kurze Weiterbildung be-
sucht wird. Ebenso in Jahren, in denen ein Studien-
urlaub bezogen wird, allerdings nur Sitzungen wäh-
rend jener Monate, die als Studienurlaubszeit dekla-
riert sind. 
 

Abs. 1: Neu soll bereits in diesem Absatz verdeut-
licht werden, dass nur Kurse anderer Anbietender 
subventioniert werden können, wenn diese aner-
kannt worden sind.  
Abs. 4: Während im Hinblick auf die Berechtigung 
zum Bezug einer Weiterbildung der Beschäfti-
gungsgrad eine Rolle spielen kann (vgl. zum Stu-
dienurlaub Art. 17 Abs. 1 lit. a, soll die Höhe der 
Subvention weiterhin unabhängig vom Beschäfti-
gungsgrad gelten. 
Abs. 6: Die Anpassungen in diesem Absatz werden 
vorgeschlagen, weil sich Supervisionen in der Re-
gel über einen längeren Zeitraum erstrecken und 
die berufliche Tätigkeit unterstützen. 
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Art. 24 Einschränkungen 
1 In den Jahren, in denen (Teile von) Langzeitwei-
terbildungen besucht werden, entfallen alle Anrechte 
auf die Subventionierung anderer Weiterbildungen. 
Bei Pfarrerinnen und Pfarrern in den ersten fünf 
Amtsjahren gilt dies auch für Angebote der "Weiter-
bildung in den ersten Amtsjahren" (WeA). 
2 Zwischen dem Besuch von zwei Langzeitweiterbil-
dungen müssen mindestens fünf Jahre liegen, be-
vor wieder eine Subventionierung möglich ist. Diese 
Frist kann unterschritten werden, wenn das dienstli-
che Interesse dies erfordert. 
3 In den Jahren, in denen Studienurlaub bezogen 
wird, werden Weiterbildungen und Supervisionen nur 
dann subventioniert, wenn sie jene Monate betreffen, 
die als Studienurlaubszeit deklariert sind. 
4 Supervisionen werden in folgenden Fällen nicht 
subventioniert: 
-  im betreffenden Jahr werden eine Langzeitweiter-

bildung bzw. Module davon besucht; 
-  eine Pfarrerin/ein Pfarrer in den ersten fünf Amts-

jahren belegt im betreffenden Jahr ein Coaching 
oder Fachcoaching in den ersten Amtsjahren 
(CeA/FeA); 

-  die Supervision weist einen primär therapeuti-
schen Charakter auf, 

-  es handelt sich um eine Teamsupervision, die 
durch die Anstellungsbehörde angeordnet wor-
den ist. 

 

Art. 24 Einschränkungen 
1 In den Jahren, in denen (Teile von) Langzeitwei-
terbildungen besucht werden, entfallen alle Anrechte 
auf die Subventionierung anderer Weiterbildungen. 
Bei Pfarrerinnen und Pfarrern in den ersten fünf 
Amtsjahren gilt dies auch für Angebote der "Weiter-
bildung in den ersten Amtsjahren" (WeA). 
2 Zwischen dem Besuch von zwei Langzeitweiterbil-
dungen müssen fünf Jahre verstrichen sein, bevor 
wieder eine Subventionierung möglich ist. Diese 
Frist kann unterschritten werden, wenn das dienstli-
che Interesse dies erfordert. 
3 In den Jahren, in denen Studienurlaub bezogen 
wird, werden Weiterbildungen und Supervisionen nur 
dann subventioniert, wenn sie jene Monate betref-
fen, die als Studienurlaubszeit deklariert sind. 
4 Supervisionen werden in folgenden Fällen nicht 
subventioniert: 
-  im betreffenden Jahr werden eine Langzeitweiter-

bildung bzw. Module davon besucht; 
-  eine Pfarrerin/ein Pfarrer in den ersten fünf Amts-

jahren belegt im betreffenden Jahr ein Coaching 
oder Fachcoaching in den ersten Amtsjahren 
(CeA/FeA); 

-  die Supervision weist einen primär therapeuti-
schen Charakter auf; 

-  es handelt sich um eine Teamsupervision, die 
durch die vorgesetzte Behörde angeordnet wor-
den ist. 

 

Abs. 2: Vgl. hierzu Art. 9 Abs. 4 (betr. Freistellung). 
Abs. 4: Es handelt sich um eine Präzisierung im 
Sinne der geltenden Praxis. 

Art. 25 Kostenrahmen 
1 Der Synodalrat legt jährlich die Höchstansätze fest 
für die Subventionierung  
a) der kurzen Weiterbildung;  
b) der Weiterbildung in den ersten Amtsjahren 

(WeA); 

Art. 25 Kostenrahmen 
1 Der Synodalrat legt jährlich die Höchstansätze fest 
für die Subventionierung  
a) der kurzen Weiterbildung;  
b) der Weiterbildung in den ersten Amtsjahren 

(WeA); 
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c) der Langzeitweiterbildung; 
d) der Supervision. 
2 Der Synodalrat macht die Höchstansätze auf der 
Website der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und in anderer geeigneter Weise bekannt. 

c) der Langzeitweiterbildung; 
d) der Supervision. 
2 Der Synodalrat macht die Höchstansätze auf der 
Website der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und in anderer geeigneter Weise bekannt. 
 

Art. 26 Rückzahlungspflicht: Langzeitweiterbil-
dungen 

1 Subventionen der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn an Langzeitweiterbildungen: Falls Pfarre-
rinnen und Pfarrer oder weitere kirchliche Mitarbei-
tende während des Besuchs einer Langzeitweiterbil-
dung oder vor Ablauf von zwei Jahren nach deren 
Abschluss die in Art. 3 und Art. 22 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, zahlen sie die 
Hälfte der bis zu diesem Zeitpunkt ausbezahlten 
Subventionen zurück. Über Ausnahmen in Härtefäl-
len entscheidet der für das betreffende Amt oder 
den betreffenden Dienst verantwortliche Bereich. 
2 Beiträge von Kirchgemeinden an Langzeitweiter-
bildungen von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie wei-
teren kirchlichen Mitarbeitenden: Eine Rückzah-
lungspflicht regeln die Behörden im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens. 
3 [aufgehoben.] 
4 [aufgehoben.] 
 

Art. 26 Rückzahlungspflicht 
1 Subventionen der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn an Langzeitweiterbildungen: Falls Pfarre-
rinnen und Pfarrer oder weitere kirchliche Mitarbei-
tende während des Besuchs einer Langzeitweiterbil-
dung oder vor Ablauf von zwei Jahren nach deren 
Abschluss die in Art. 3 und Art. 22 Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, zahlen sie die 
Hälfte der bis zu diesem Zeitpunkt ausbezahlten 
Subventionen zurück. Über Ausnahmen in Härtefäl-
len entscheidet die für eine bestimmte Berufsgruppe 
zuständige Leitung des jeweiligen Bereichs. 
2 Beiträge von Kirchgemeinden an Langzeitweiter-
bildungen von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie wei-
teren kirchlichen Mitarbeitenden: Eine Rückzah-
lungspflicht regeln die Behörden im Rahmen des 
Bewilligungsverfahrens. 
3 […]  
4 […] 

Die Rückzahlungspflicht von Stellvertretungskosten 
beschränkt sich nach dem kantonalen Recht auf 
Studienurlaube (vgl. auch Art. 19 Abs. 1) und wird 
daher in den neuen Artikeln 26a und 26b behan-
delt. Da sich Art. 26 somit nur auf Langzeitweiter-
bildungen bezieht, kann die Marginale entspre-
chend angepasst werden. Der bisherige Abs. 3 wird 
deshalb in Art. 26a umgesetzt. 
Der bisherige Abs. 4 findet sich in Art. 26b wieder. 
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Art. 26a Rückzahlungspflicht: Studienurlaub 
bernischer Pfarrerinnen und Pfarrer 

1 Tritt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, deren Ar-
beitgeberin die Landeskirche ist, während des 
Studienurlaubs oder innerhalb von zwei Jahren 
nach dessen Bezug aus dem Dienst der Refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn aus, hat sie 
oder er der finanzierenden Stelle die durch den 
Studienurlaub verursachten Stellvertretungskos-
ten wie folgt zurückzuzahlen: 
a) bei Austritt während des Studienurlaubs: 100 

Prozent; 
b) bei Austritt im ersten Jahr nach dem Studien-

urlaub: 50 Prozent; 
c) bei Austritt im zweiten Jahr nach dem Studie-

nurlaub: 25 Prozent. 
2 Der zurückzuzahlende Betrag darf das während 
des Studienurlaubs bezogene Gehalt nicht über-
steigen.  
3 Die Rückzahlungspflicht entfällt bei Tod oder 
Invalidität der betroffenen Person. 
4 Über Ausnahmen in Härtefällen entscheidet der 
zuständige Bereich. 

Art. 26 Rückzahlungspflicht 
1 - 2 […]. 
3 Stellvertretungskosten der Kirchgemeinden bei 
Studienurlauben von bernischen Pfarrerinnen und 
Pfarrern: Die Rückzahlungspflicht von staatlich be-
soldeten bernischen Pfarrerinnen und Pfarrern be-
züglich Stellvertretungskosten ist geregelt in Art. 13 
der staatlichen WB-Verordnung. Die Bestimmungen 
gelten analog für Inhaberinnen und Inhaber kirch-
gemeindeeigener Pfarrstellen.  
4 […] 

Bei einem Austritt aus dem Dienst der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn soll die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter auch bei Studienurlauben wei-
terhin zu einer (u.U. anteilsmässigen) Rückzahlung 
von Stellvertretungskosten verpflichtet sein. Es wird 
vorgeschlagen, hierzu eine eigene Bestimmung in 
Nachbildung der bisherigen kantonalen Regelung 
in das Weiterbildungsreglement aufzunehmen.  
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Kantonale Weiterbildungsverordnung: 
 
Art. 13  Rückzahlungsverpflichtung  
1 Tritt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer während des Studienur-
laubs oder innerhalb von zwei Jahren nach dessen Bezug aus 
dem Dienst im bernischen Kirchengebiet aus, hat sie oder er 
der Kirchgemeinde die durch den Studienurlaub verursachten 
Stellvertretungskosten wie folgt zurückzuzahlen:  
a  bei Austritt während des Studienurlaubs: 100 Prozent;  
 
b  bei Austritt im ersten Jahr nach dem Studienurlaub: 50 

Prozent; 
 
c  bei Austritt im zweiten Jahr nach dem Studienurlaub: 25 

Prozent. 
2 Der zurückzuzahlende Betrag darf das während des Studien-
urlaubs bezogene Gehalt nicht übersteigen.  
 
3 Die Rückzahlungsverpflichtung entfällt bei Tod oder Invalidität 
der betroffenen Person.  

Art. 26b  Rückzahlungspflicht: Studienurlaub 
anderer Mitarbeitenden 

Bei Studienurlauben von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in den Kantonen Jura und Solothurn sowie bei weite-
ren kirchlichen Mitarbeitenden regeln die Anstel-
lungsbehörden im Rahmen des Bewilligungsverfah-
rens, ob und in welchem Umfang eine Rückzah-
lungspflicht zur Begleichung der verursachten 
Stellvertretungskosten besteht. 
 
 

Art. 26 Rückzahlungspflicht 
1 -3 […] 
4 Stellvertretungskosten der Kirchgemeinden bei 
Studienurlauben von Pfarrerinnen und Pfarrern in 
den Kantonen Jura und Solothurn sowie bei weiteren 
kirchlichen Mitarbeitenden: Eine Rückzahlungspflicht 
regeln die Behörden im Rahmen des Bewilligungs-
verfahrens. 
 

Die Bestimmung führt den bisherigen Art. 26 Abs. 4 
weiter. Sie ist als Empfehlung zu verstehen (Art. 2 
Abs. 4).   

VI. Schlussbestimmungen VI. Schlussbestimmungen  

Art. 27 Verordnung 
1 Der Synodalrat regelt durch Verordnung soweit 
erforderlich Einzelheiten zu diesem Reglement.  
2 In der Verordnung regelt er insbesondere Einzel-
heiten 
-  zu den verschiedenen Formen von Weiterbildun-

Art. 27 Verordnung 
1 Der Synodalrat regelt durch Verordnung soweit 
erforderlich Einzelheiten zu diesem Reglement.  
2 In der Verordnung regelt er insbesondere Einzel-
heiten 
-  zu den verschiedenen Formen von Weiterbildun-

Abs. 2: Die Auflistung wird ergänzt um den Nach-
weis regelmässiger Weiterbildungen. Vgl. hierzu 
Art. 17 Abs. 1 lit. e. 
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gen, 

-  zum Nachweis regelmässiger Weiterbildungen 
vor dem Besuch eines Studienurlaubs, 

-  zum Bewilligungsverfahren; 
-  zur Subventionierung des Besuch von Weiterbil-

dungen und Supervisionen; 
-  zu Formen und Inhalten des Studienurlaubs; 
-  zum Verfahren bei Stellenlosigkeit unmittelbar 

nach der Ordination, Beauftragung oder Verlei-
hung eines Diploms. 

 

gen, 
-  zum Bewilligungsverfahren; 
-  zur Subventionierung des Besuch von Weiterbil-

dungen und Supervisionen; 
-  zu Formen und Inhalten des Studienurlaubs; 
-  zum Verfahren bei Stellenlosigkeit unmittelbar 

nach der Ordination, Beauftragung oder Verlei-
hung eines Diploms. 

 

Art. 28  Beschwerdewesen 
1 Lässt sich eine Streitigkeit in Anwendung die-
ses Reglements nicht einvernehmlich beilegen, 
kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vom 
Synodalrat den Erlass einer anfechtbaren Verfü-
gung verlangen.  
2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der Anstel-
lungsbehörde.  
3 Für das Verfahren und die Anfechtung von Ver-
fügungen gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 21. März 2018 über die bernischen Lan-
deskirchen und des Gesetzes vom 23. Mai 1989 
über die Verwaltungsrechtspflege. 
 

Art. 28 Beschwerdewesen 
Entscheide bezüglich Weiterbildung und Supervisi-
on, die durch die gesamtkirchlichen Dienste getrof-
fen worden sind, können innert 10 Tagen dem Sy-
nodalrat vorgelegt werden. Für den Weiterzug an die 
Rekurskommission gelten die Bestimmungen des 
Reglements über die Rekurskommission vom 28. 
November 19959. 
 

Mit dieser Anpassung soll klargestellt werden, dass 
es der Synodalrat ist, welcher als erste Instanz ver-
fügt. Damit kann vermieden werden, dass unter 
Umgehung des Synodalrates eine Verfügung direkt 
beim Verwaltungsgericht anfechtbar ist.  

Art. 28a Übergangsbestimmung: Anrechenbare 
Dienstjahre 

Als Dienstjahre für den Studienurlaub nach Art. 17 
Abs. 2 werden auch Dienstjahre angerechnet, wel-
che die Amtsträgerin oder der Amtsträger vor dem 1. 
Juli 2012 als sozial-diakonische Mitarbeiterin oder 
sozial-diakonischer Mitarbeiter mit Wählbarkeit oder 
als Katechetin oder Katechet mit einem bernischen, 

Art. 28a Übergangsbestimmung: Anrechenbare 
Dienstjahre 

Als Dienstjahre für den Studienurlaub nach Art. 17 
Abs. 2 werden auch Dienstjahre angerechnet, wel-
che die Amtsträgerin oder der Amtsträger vor dem 1. 
Juli 2012 als sozial-diakonische Mitarbeiterin oder 
sozial-diakonischer Mitarbeiter mit Wählbarkeit oder 
als Katechetin oder Katechet mit einem bernischen, 

 

                                                 
9 KES 34.310. 
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solothurnischen oder äquivalenten katechetischen 
Diplom absolviert hat. 
 

solothurnischen oder äquivalenten katechetischen 
Diplom absolviert hat. 
 

Art. 29 Inkrafttreten 
Das Reglement tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und 
ersetzt das Reglement für Weiterbildung und Super-
vision vom 6. Dezember 2000. 
 

Art. 29 Änderung und Aufhebung früherer Erlas-
se, Inkrafttreten 

Das Organisationsreglement für die gesamtkirchli-
chen Strukturen und Dienste vom 5. Dezember 
200110 wird wie folgt geändert: 
Art. 13 Abs. 1 Bst b: Streichen von „die Weiterbil-
dungskommission“. 
Das Reglement tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und 
ersetzt das Reglement für Weiterbildung und Super-
vision vom 6. Dezember 2000. 
 

Der erste Teil des Art. 29 hat keine Bedeutung 
mehr und kann daher im Rahmen dieser Teilrevisi-
on aufgehoben werden. 
Da es sich vorliegend um eine Teilrevision handelt, 
wird das Inkrafttreten in einem separaten Synode-
beschluss geregelt. Die Teilrevision soll auf den 1. 
Januar 2020 in Kraft treten. 

 
hellgrün: indirekte Änderung durch Organisationsreglement 

                                                 
10 KES 34.210. 
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